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1. Kapitel 

Die ungelöste Problematik 
der Störung des Verwendungszwecks 

A. Das Problem 

I. Zwei Fälle aus neuerer Zeit 

1. Im Sommer 1997 erregten zwei am selben Tag ergangene Entscheidungen des 
Bundesgerichtshofs1 Aufsehen2, die nicht nur in der Literatur3 und der seitherigen 
Rechtsprechung4, sondern auch in der Wirtschaftsfachpresse  Widerhall fanden5. 
Der XI. Senat des höchsten deutschen Zivilgerichts schlichtete darin die Konflikte 
zwischen Kreditinstituten und Darlehensnehmern, in denen letztere die geschulde-
te Darlehenssumme früher  als vereinbart zurückzahlen wollten. 

Im ersteren der beiden entschiedenen Fälle beruhte dieser Wunsch auf dem Vor-
haben, wegen einer bevorstehenden Scheidung das Hausgrundstück zu verkaufen, 
dessen Erwerb von den Eheleuten mit der Darlehenssumme finanziert  worden war. 
Sowohl das Darlehen als auch die zur Besicherung eingetragene Grundschuld soll-
ten daher vor Ablauf der vertraglich vereinbarten Laufzeit abgelöst werden. Im 
zweiten Fall ging es der Darlehensnehmerin um eine neue umfangreichere  Finan-
zierung ihres aus Wohn- und Geschäftsräumen bestehenden Anwesens durch eine 

ι BGH NJW 1997, S. 2875 ff.  = BGHZ 136, S. 161 ff.  und BGH NJW 1997, S. 2878 ff. 
2 Frankfurter  Allgemeine Zeitung v. 3. Juli 1997, S. 15: „Kreditkündigung bei Entschädi-

gung möglich - BGH: Freie Verfügbarkeit  des Grundstücks geht Bankinteressen vor"; Süd-
deutsche Zeitung v. 2. Juli 1997, S. 2: „Vorzeitige Rückzahlung von Baudarlehen möglich"; 
Capital 1997, Nr. 9, S. 196: „Vorzeitige Tilgung von Bankkrediten: Strategie gegen Straf-
gebühren"; Wirtschaftswoche 1997, Nr. 28, S. 126: „Hypothekenkredit: Recht auf Kündi-
gung"; Wirtschaftswoche 1997, Nr. 29, S. 105: „Kreditablösung: Rückrechnung möglich"; 
Finanztest 1997, Nr. 10, S. 67 ff.:  „Teurer Notausgang". 

3 Köndgen, ZIP 1997, S. 1645 f.; Medicus, EWiR 1997, S. 921 f.; Metz, EWiR 1997, 
S. 923 f.; Heymann/Rosier, WuB I E 3.-1.98; Grönwoldt/Bleuel, DB 1997, S. 2062 ff.;  Früh, 
NJW 1999, S. 2623 ff. 

4 OLG Köln, ZIP 2000, S. 308 ff. 
5 Kreditwesen 1997 (o. Verf.),  S. 1041: „Vorfälligkeitsentschädigung - BGH: »Kompensa-

tionspflichtiger Anspruch auf Vertragsaufhebung"';  Wenzel, Die Bank 1997, S. 662 ff.;  s. 
auch bereits Wenzel, Die Bank 1997, S. 43 ff.;  Dieckhöner/Schebesta, Bankinformation 
1996, Nr. 11, S. 62 ff.;  Braun/Voss, Capital 1996, Nr. 11, S. 196 ff. 
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andere Bank im Zuge dessen das mit einer Gesamtgrundschuld belastete Objekt 
zur Absicherung der neuen Darlehen dienen sollte. Die den Richtern unterbreiteten 
Sachverhalte erhielten ihre besondere Problematik durch den Umstand, dass die 
Vertragsparteien jeweils, wie dies im Rahmen einer Festzinsvereinbarung üblich 
ist, das Recht zur ordentlichen Kündigung abbedungen hatten. Unweigerlich ergab 
sich so der klassische Konflikt zwischen dem Gedanken der Vertragstreue und der 
Berücksichtigung veränderter Umstände: Während die Kreditinstitute auf den alt-
hergebrachten Satz „pacta sunt servanda" pochten, führten deren abtrünnige Kun-
den ins Feld, dass sie zwar die ausbezahlte Darlehensvaluta nun nicht mehr benö-
tigten, dafür aber umso mehr die einst hierfür  bestellte Kreditsicherheit, so dass ein 
Festhalten an der ursprünglich vereinbarten Laufzeit des Darlehens für sie nicht 
zumutbar sei. 

2. Indessen bestand das Hindernis nicht etwa darin, dass sich die Kreditgläubiger 
dem Ansinnen einer vorzeitigen Darlehenstilgung und einer Freigabe der Grund-
schulden von vornherein verschlossen hätten. Das Einverständnis der Geldinstitute 
war vielmehr vordergründig und in erster Linie eine Frage des Preises, denn die 
Hypothekenbank und die Sparkasse forderten  jeweils als Gegenleistung für die 
Vertragsaufhebung eine „bankübliche" sog. Vorfälligkeitsentschädigung, mittels 
der ihnen die durch eine vorzeitige Tilgung entgehenden Zinseinnahmen ausgegli-
chen werden sollten. Hinter dieser „Preisfrage"  stand jedoch die grundsätzliche, 
entscheidende und sehr umstrittene Frage, ob der Darlehensnehmer bei einem Fest-
zinskredit einen Anspruch auf Auflösung des Darlehensvertrags und auf vorzeitige 
Kreditabwicklung gegen Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung hat6 oder ob 
die vorzeitige Rückzahlung allein durch einen Aufhebungsvertrag  geregelt werden 
kann, in dem die Höhe der Vorfälligkeitsentschädigung einvernehmlich festgelegt 
wird7. 

6 Dafür etwa LG Hannover, WM 1995, S. 192, 193; LG Karlsruhe, WM 1996, S. 574, 575; 
LG Lübeck, WM 1996, S. 577; Reifner,  NJW 1995, S. 86, 89; Nobbe, Rechtsprechung, 
Rn. 839; für einen Anspruch in „extrem gelagerten Ausnahmefällen": Wenzel, WM 1995, 
1433, 1436; ders., in: Metz/Wenzel, Vorfälligkeitsentschädigung, Rn. 228; ders., WuB I E 
3.-2.96; Metz, ZBB 1994, S. 205, 210; Bruchner in: Schimansky/-Bunte/Lwowski, Bank-
rechts-Handbuch, § 78 Rn. 101: " . . . Veräußerung einer Immobilie wegen Scheidung oder 
infolge Versetzung des Kreditnehmers durch den Arbeitgeber oder wenn die wirtschaftliche 
Verwertung wegen Arbeitslosigkeit zwingend notwendig ist." 

7 OLG Karlsruhe, WM 1997, S. 520; OLG Karlsruhe, WM 1997, S. 1049; OLG München, 
WM 1996, S. 1132, 1133; OLG München WM 1997, S. 1051; OLG München, WM 1997, 
S. 1700; OLG Köln, WM 1997, S. 1328, 1329; OLG Schleswig, WM 1997, S. 522, 524; 
OLG Hamm, WM 1995, S. 836; OLG Hamm, WM 1996, S. 569; LG Dortmund, WM 1996, 
S. 444; AG Dortmund, WM 1996, S. 1136; OLG Stuttgart, ZIP 1996, S. 1605; Bellinger/ 
Kerl, HypothekenbankG, Vorb. §§ 14-21a Rn. 26; v. Rottenburg, in: v. Westphalen/Emme-
rich/ v. Rottenburg, VerbrKrG, § 4 Rn. 95 ff.;  Staudinger/Hopt/Mülbert, BGB, § 609 Rn. 54; 
MünchKomm/Westermann, BGB, § 608 Rn. 6 f.; Bruchner, in: Schimansky/Bunte/ 
Lwowski, Bankrechts-Handbuch, § 78 Rn. 101; Köndgen, Gewährung, S. 147 f.; Canaris, 
WM 1996, S. 1605, 1606; Rosier, BB 1997, S. 1369, 1371 f.; Weber, NJW 1995, S. 2951, 
2952 f.; Melzer, BB 1995, S. 321, 322; Früh, NJW 1999, S. 2623, 2626; Escher-Weingart, 
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Dieser bislang in Rechtsprechung und Schrifttum schwelende Streit hatte also 
Bedeutung dafür,  wonach sich die der Bank zu zahlende Entschädigung bemisst. 
Nach den Anhängern eines Rechts des Darlehensnehmers auf vorzeitige Kredit-
abwicklung soll die Vorfälligkeitsentschädigung „nur" nach Schadensersatz-
gesichtspunkten zu bemessen sein, so dass der Darlehensgeber durch die Ablösung 
im Ergebnis wirtschaftlich weder benachteiligt noch begünstigt wird. Liegt es hin-
gegen nach den Verfechtern  des Vertragstreuegedankens im Belieben der Bank 
oder Sparkasse, ob sie das Kreditverhältnis einvernehmlich aufhebt, so könnten 
auch die Bedingungen hierfür  unabhängig vom eigentlichen „Schaden" frei  verein-
bart werden. Der privatautonomen Vereinbarung wären allenfalls durch das Verbot 
der Sittenwidrigkeit im Sinne des § 138 BGB Grenzen gesetzt. 

3. Der XI. Senat entschied sich gegen die bis dahin wohl herrschende Meinung 
und damit für einen „Anspruch des Darlehensnehmers auf vorzeitige Ablösung des 
Darlehens jedenfalls für den Fall einer anderweitigen Verwertung des beliehenen 
Objekts". Entgegen den Vorinstanzen wurde judiziert, die Darlehensnehmer hätten 
zwar keinen Anspruch auf eine Vertragsaufhebung oder Vertragsauflösung,  jedoch 
ein Recht auf eine „Modifizierung des Vertragsinhalts ohne Reduzierung des Leis-
tungsumfangs"8. Denn der Wunsch „nach einer vorzeitigen Kreditabwicklung ge-
gen Zahlung einer angemessenen Vorfälligkeitsentschädigung" habe „nicht eine 
Beendigung der vertraglichen Bindung, sondern letztlich nur eine vorzeitige Er-
bringung der geschuldeten Leistung zum Ziel"9. „Dürfte der Darlehensgeber den 
Kreditnehmer auch bei einem beabsichtigten Verkauf des beliehenen Objekts an 
der unveränderten Durchführung  des Darlehensvertrags festhalten," wäre dem Kre-
ditnehmer „dadurch die anderweitige Verwertung des belasteten Gegenstands fak-
tisch unmöglich gemacht". Hierin liege aber ein „Eingriff  in die wirtschaftliche 
Handlungsfreiheit  des Kreditnehmers". Im übrigen sei dem Kreditgeber „in der-
artigen Fällen eine vorzeitige Kreditabwicklung auch zumutbar, wenn er dadurch 
keinen finanziellen Nachteil erleidet"10. „Die Höhe der Vorfälligkeitsentschädi-
gung" sei daher „so zu bemessen, daß der Darlehensgeber durch die Kreditablö-
sung im Ergebnis finanziell weder benachteiligt noch begünstigt wird"11. 

Das Echo des Publikums auf die sichtlich um salomonischen Ausgleich bemüh-
ten Entscheidungen fiel - zumindest in Bezug auf ihre Ergebnisse - überwiegend 
positiv aus, wurde doch Rechtsfrieden durch ein herbeigesehntes klärendes Wort 
geschaffen,  mit dem sowohl die Kreditwirtschaft  als auch die Kreditkunden „le-

WuB I E 3.-2.95; Eckert, WuB I E 1.-4.95; Hammen/Dischinger, WuB I E 3.-3.96; Hammen, 
WuB I E 3.-7.97; Rehbein, WuB I E 3.-13.96; Zoller/v. Aulock, WuB I E 3.-9.96. 

8 So BGH, NJW 1997, S. 2875, 2876; in BGH NJW 1997, S. 2878, 2879, wird das Recht 
aber bereits wieder als „ein Anspruch auf Einwilligung in die vorzeitige Vertragsauflösung" 
bezeichnet. 

9 BGH, NJW 1997, S. 2875, 2876. 
10 BGH, NJW 1997, S. 2875, 2877. 
h So der 2. Leitsatz der Entscheidung BGH NJW 1997, S. 2875. 


